                           	Datum: 


Name, Vorname

Eidesstattliche Versicherung
gemäß § 7 Abs. 1 i) der Promotionsordnung


Ich erkläre, dass ich 

i. die Regeln der geltenden Promotionsordnung kenne und eingehalten habe und mit einem Promotionsverfahren nach den Bestimmungen der Promotionsordnung vom 15.11.2016 einverstanden bin,
ii. Dritten weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Vermittlungstätigkeiten oder für die inhaltliche Ausarbeitung der Dissertation erbracht habe (d. h. die wissenschaftliche Arbeit darf weder in Teilen noch in Gänze von Dritten gegen Entgelt oder sonstige Gegenleistung erworben oder vermittelt worden sein),
iii. die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere akademische Prüfung eingereicht habe, 
iv. 
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	weder die gleiche noch eine in wesentlichen Teilen ähnliche Arbeit bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe 
|_|	oder sie bei folgenden Hochschulen mit folgenden Ergebnissen eingereicht habe:




|_|	eine andere Abhandlung mit folgendem Ergebnis als Dissertation eingereicht habe:




v. damit einverstanden bin, dass die Dissertation auch zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung allgemein geltender wissenschaftlicher Standards genutzt wird, insbesondere auch unter Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsprogramme,

vi. die "Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten für die Technische Universität Clausthal" nebst Anlagen 1 und 2 erhalten und inhaltlich zur Kenntnis genommen habe.

Ich versichere an Eides Statt, dass ich die Dissertation selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die wörtliche oder sinngemäße Übernahme von Abschnitten aus Texten Dritter habe ich kenntlich gemacht. 

Mir ist bekannt, dass gemäß § 156 StGB bzw. § 161 Abs. 1 StGB eine vorsätzliche falsche Versicherung an Eides Statt bzw. eine fahrlässige Versicherung an Eides Statt mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bzw. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden kann.
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